
          Gebührenordnung 2011 

1.  Aufnahmegebühren:

Bewerber über 18 Jahre (ausgenommen Fördernde Mitglieder) 0,00 €

2.  Jahresbeiträge:

Kinder und Schüler bis 14 Jahre 30,00 €

Jugendliche, 15 bis 18 Jahre 42,00 €

Mitglieder über 18 Jahre 66,00 €

Familienbeitrag (max. 2 Erw. und ihre in der Ausbildung befindl. Kinder) 125,00 €

Fördernde Mitglieder 66,00 €

In begründeten Ausnahmefällen (z.B. länger anhaltende A rbeitslosigkeit) 
entscheidet der Vorstand auf Antrag

3.  Verbandsbeiträge:
Mitglieder bis 14 Jahre 5,00 €
Mitglieder von 15 bis 18 Jahre 7,50 €
Mitglieder über 18 Jahre (ausgenommen Fördernde Mitglieder) 13,50 €

4.  Sonstige Gebühren:
Nichtgeleistete Arbeitsstunde 10,00 €
Jedes volljährige Mitglied (außer Förder- und Ehrenmitg lieder) hat jährlich 10 Arbeitsstunden
Arbeitsstunden in der Zeit vom 01.03. - 31.10. zu leiste n . Bei Neumitgliedern mit Aufnahmedatum
ab dem 01.07. (bis zum 01.10.) sind im Eintrittsjahr nur  5 Arbeitsstunden zu leisten.

5. Kosten der Nutzung des Vereinsbusses
a) Buskosten

Bei privater Nutzung durch Vereinsmitglieder (incl. Kraftstoff) 0,40 € / km
Bei Nutzung durch Nicht-Vereinsmitglieder (zzgl. Kraftstoff) 0,40 € / km

Je Fahrt bei Vereinsfremden (Hin- und Rückfahrt) je Mitfahrer, pro angefangene 100 km 2,50 €

6.  Mahnungen:
1. Mahnung (Zahlungserinnerung) 0,00 €
2. Mahnung (Brief) 2,00 €
3. Mahnung (Einschreiben mit Rückantwort) 11,00 €
Zzgl.  tatsächlich angefallene Kosten (z. B. Rückbuchungs-Gebühren) ??,00 €
Pfändung  (je nach Aufwand und tatsächlich angefallenen Kosten) ??,00 €

Im Jahr des Vereinseintritts ist der Mitgliedsbeitrag anteilig je angefangenem Mitgliedsmonat zu zahlen.

Kanu-Club Hohenlimburg e.V.


